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- Auszug - 

 
Erster Abschnitt 
Grundwehrdienst und Wehrübungen 
 
§ 1 Ruhen des Arbeitsverhältnisses 
(1) Wird ein Arbeitnehmer zum Grundwehrdienst oder zu einer Wehrübung einberufen, so ruht das 
Arbeitsverhältnis während des Wehrdienstes. 
(2) Einem Arbeitnehmer im öffentlichen Dienst hat der Arbeitgeber während einer Wehrübung 
Arbeitsentgelt wie bei einem Erholungsurlaub zu zahlen. Zum Arbeitsentgelt gehören nicht besondere 
Zuwendungen, die mit Rücksicht auf den Erholungsurlaub gewährt werden. 
(3) Der Arbeitnehmer hat den Einberufungsbescheid unverzüglich seinem Arbeitgeber vorzulegen. 
(4) Ein befristetes Arbeitsverhältnis wird durch Einberufung zum Grundwehrdienst oder zu einer 
Wehrübung nicht verlängert; das Gleiche gilt, wenn ein Arbeitsverhältnis aus anderen Gründen 
während des Wehrdienstes geendet hätte. 
(5) Wird der Einberufungsbescheid zum Grundwehrdienst oder zu einer Wehrübung vor Diensteintritt 
aufgehoben oder wird der Grundwehrdienst oder die Wehrübung vorzeitig beendet und muss der 
Arbeitgeber vorübergehend für zwei Personen am gleichen Arbeitsplatz Lohn oder Gehalt zahlen, so 
werden ihm die hierdurch ohne sein Verschulden entstandenen Mehraufwendungen vom Bund auf 
Antrag erstattet. Der Antrag ist innerhalb von sechs Monaten, nachdem die Mehraufwendungen 
entstanden sind, bei der vom Bundesministerium der Verteidigung bestimmten Stelle zu stellen. 
 
§ 2 Kündigungsschutz für Arbeitnehmer, Weiterbeschäftigung nach der 
Berufsausbildung 
(1) Von der Zustellung des Einberufungsbescheides bis zur Beendigung des Grundwehrdienstes 
sowie während einer Wehrübung darf der Arbeitgeber das Arbeitsverhältnis nicht kündigen. 
(2) Im Übrigen darf der Arbeitgeber das Arbeitsverhältnis nicht aus Anlass des Wehrdienstes 
kündigen. Muss er aus dringenden betrieblichen Erfordernissen (§ 1 Abs. 2 des 
Kündigungsschutzgesetzes) Arbeitnehmer entlassen, so darf er bei der Auswahl der zu Entlassenden 
den Wehrdienst eines Arbeitnehmers nicht zu dessen Ungunsten berücksichtigen. Ist streitig, ob der 
Arbeitgeber aus Anlass des Wehrdienstes gekündigt oder bei der Auswahl der zu Entlassenden den 
Wehrdienst zu Ungunsten des Arbeitnehmers berücksichtigt hat, so trifft die Beweislast den 
Arbeitgeber.  
(3) Das Recht zur Kündigung aus wichtigem Grund bleibt unberührt. Die Einberufung des 
Arbeitnehmers zum Wehrdienst ist kein wichtiger Grund zur Kündigung; dies gilt im Falle des 
Grundwehrdienstes von mehr als sechs Monaten nicht für unverheiratete Arbeitnehmer in Betrieben 
mit in der Regel fünf oder weniger Arbeitnehmern ausschließlich der zu ihrer Berufsbildung 
Beschäftigten, wenn dem Arbeitgeber infolge Einstellung einer Ersatzkraft die Weiterbeschäftigung 
des Arbeitnehmers nach Entlassung aus dem Wehrdienst nicht zugemutet werden kann. Bei der 
Feststellung der Zahl der beschäftigten Arbeitnehmer nach Satz 2 sind teilzeitbeschäftigte 
Arbeitnehmer mit einer regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit von nicht mehr als 20 Stunden mit 0,5 
und nicht mehr als 30 Stunden mit 0,75 zu berücksichtigen. Eine nach Satz 2 zweiter Halbsatz 
zulässige Kündigung darf jedoch nur unter Einhaltung einer Frist von zwei Monaten für den Zeitpunkt 
der Entlassung aus dem Wehrdienst ausgesprochen werden. 



(4) Geht dem Arbeitnehmer nach der Zustellung des Einberufungsbescheides oder während des 
Wehrdienstes eine Kündigung zu, so beginnt die Frist des § 4 Satz 1 des Kündigungsschutzgesetzes 
erst zwei Wochen nach Ende des Wehrdienstes. 
(5) Der Ausbildende darf die Übernahme eines Auszubildenden in ein Arbeitsverhältnis auf 
unbestimmte Zeit nach Beendigung des Berufsausbildungsverhältnisses nicht aus Anlass des 
Wehrdienstes ablehnen. Absatz 2 Satz 3 gilt entsprechend. Der Arbeitgeber darf die Verlängerung 
eines befristeten Arbeitsverhältnisses oder die Übernahme des Arbeitnehmers in ein unbefristetes 
Arbeitsverhältnis nicht aus Anlass des Wehrdienstes ablehnen. 
 
§ 3 Wohnraum und Sachbezüge 
(1) Das Ruhen des Arbeitsverhältnisses (§ 1 Abs. 1) lässt eine Verpflichtung zum Überlassen von 
Wohnraum unberührt. 
(2) Für die Auflösung eines Mietverhältnisses über Wohnraum, der mit Rücksicht auf das 
Arbeitsverhältnis zur Unterbringung des Arbeitnehmers und seiner Familie überlassen ist, darf die 
durch den Grundwehrdienst oder eine Wehrübung veranlasste Abwesenheit des Arbeitnehmers nicht 
zu seinem Nachteil berücksichtigt werden. Dies gilt entsprechend für alleinstehende Arbeitnehmer, die 
den Wohnraum während ihrer Abwesenheit aus besonderen Gründen benötigen. 
(3) Bildet die Überlassung des Wohnraumes einen Teil des Arbeitsentgelts, so hat der Arbeitnehmer 
für die Weitergewährung an den Arbeitgeber eine Entschädigung zu zahlen, die diesem Teil des 
Arbeitsentgelts entspricht. Ist kein bestimmter Betrag vereinbart, so hat der Arbeitnehmer eine 
angemessene Entschädigung zu zahlen. 
(4) Sachbezüge sind während des Grundwehrdienstes oder während einer Wehrübung auf Verlangen 
weiterzugewähren. Absatz 3 gilt sinngemäß. 
(5) Die Absätze 3 und 4 finden keine Anwendung, wenn der Arbeitgeber nach diesem Gesetz das 
Arbeitsentgelt während des Wehrdienstes weiterzuzahlen hat. 
 
§ 4 Erholungsurlaub 
(1) Der Arbeitgeber kann den Erholungsurlaub, der dem Arbeitnehmer für ein Urlaubsjahr aus dem 
Arbeitsverhältnis zusteht, für jeden vollen Kalendermonat, den der Arbeitnehmer Wehrdienst leistet, 
um ein Zwölftel kürzen. Dem Arbeitnehmer ist der ihm zustehende Erholungsurlaub auf Verlangen vor 
Beginn des Wehrdienstes zu gewähren. 
(2) Hat der Arbeitnehmer den ihm zustehenden Urlaub vor seiner Einberufung nicht oder nicht 
vollständig erhalten, so hat der Arbeitgeber den Resturlaub nach dem Wehrdienst im laufenden oder 
im nächsten Urlaubsjahr zu gewähren. 
(3) Endet das Arbeitsverhältnis während des Wehrdienstes oder setzt der Arbeitnehmer im Anschluss 
an den Wehrdienst das Arbeitsverhältnis nicht fort, so hat der Arbeitgeber den noch nicht gewährten 
Urlaub abzugelten. 
(4) Hat der Arbeitnehmer vor seiner Einberufung mehr Urlaub erhalten als ihm nach Absatz 1 zustand, 
so kann der Arbeitgeber den Urlaub, der dem Arbeitnehmer nach seiner Entlassung aus dem 
Wehrdienst zusteht, um die zu viel gewährten Urlaubstage kürzen. 
(5) Für die Zeit des Wehrdienstes richtet sich der Urlaub nach den Urlaubsvorschriften für Soldaten. 
 
§ 5 
(weggefallen) 
 
§ 6 Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses 
(1) Nimmt der Arbeitnehmer im Anschluss an den Grundwehrdienst oder im Anschluss an eine 
Wehrübung in seinem bisherigen Betrieb die Arbeit wieder auf, so darf ihm aus der Abwesenheit, die 
durch den Wehrdienst veranlasst war, in beruflicher und betrieblicher Hinsicht kein Nachteil entstehen. 
(2) Die Zeit des Grundwehrdienstes oder einer Wehrübung wird auf die Berufs- und 
Betriebszugehörigkeit angerechnet; bei Auszubildenden und sonstigen in Berufsausbildung 
Beschäftigten wird die Wehrdienstzeit auf die Berufszugehörigkeit jedoch erst nach Abschluss der 
Ausbildung angerechnet. Die Zeit des Grundwehrdienstes oder einer Wehrübung gilt als Dienst- und 
Beschäftigungszeit im Sinne der Tarifordnungen und Tarifverträge des öffentlichen Dienstes. 
(3) Auf Probe- und Ausbildungszeiten wird die Zeit des Grundwehrdienstes oder einer Wehrübung 
nicht angerechnet. 
(4) Auf Bewährungszeiten, die für die Einstufung in eine höhere Lohn- oder Vergütungsgruppe 
vereinbart sind, wird die Zeit des Grundwehrdienstes nicht angerechnet. Während der Zeit, um die 
sich die Einstufung in eine höhere Lohn- oder Vergütungsgruppe hierdurch verzögert, erhält der 
Arbeitnehmer von seinem Arbeitgeber zum Arbeitsentgelt eine Zulage in Höhe des 



Unterschiedsbetrages zwischen seinem Arbeitsentgelt und dem Arbeitsentgelt, das ihm bei der 
Einstufung in die höhere Lohn- oder Vergütungsgruppe zustehen würde. 
 

… 
 
§ 9 Vorschriften für Beamte und Richter 
(1) Wird ein Beamter zum Grundwehrdienst einberufen, so ist er für die Dauer des Grundwehrdienstes 
ohne Bezüge beurlaubt. 
(2) Wird ein Beamter zu einer Wehrübung einberufen, so ist er für die Dauer der Wehrübung mit 
Bezügen beurlaubt. Der Dienstherr hat ihm während dieser Zeit die Bezüge wie bei einem 
Erholungsurlaub zu zahlen. Zu den Bezügen gehören nicht besondere Zuwendungen, die mit 
Rücksicht auf den Erholungsurlaub gewährt werden. 
(3) Absatz 2 Satz 2 gilt für die bei der Deutschen Post AG, der Deutschen Postbank AG und der 
Deutschen Telekom AG beschäftigten Beamten mit der Maßgabe, dass der Bund den 
Aktiengesellschaften die Bezüge der Beamten für die Dauer der Wehrübung zu erstatten hat. Der 
Antrag ist innerhalb von sechs Monaten nach Beendigung des Wehrdienstes bei der vom 
Bundesministerium der Verteidigung bestimmten Stelle zu stellen. 
(4) Der Beamte hat den Einberufungsbescheid unverzüglich seinem Dienstvorgesetzten vorzulegen. 
(5) Dienstverhältnisse auf Zeit werden durch Einberufung zum Grundwehrdienst oder zu einer 
Wehrübung nicht verlängert. 
(6) Der Beamte darf aus Anlass der Einberufung zum Grundwehrdienst oder zu einer Wehrübung 
nicht entlassen werden. 
(7) Dem Beamten dürfen aus der Abwesenheit, die durch den Wehrdienst veranlasst war, keine 
dienstlichen Nachteile entstehen. 
(8) Vorbereitungsdienst und Probezeiten werden um die Zeit des Grundwehrdienstes verlängert. Der 
Vorbereitungsdienst wird um die Zeit der Wehrübungen verlängert, die sechs Wochen im Kalenderjahr 
überschreitet. Die Verzögerungen, die sich daraus für den Beginn des Besoldungsdienstalters oder, 
bei Beamten und Richtern des Bundes, für den Beginn der Erfahrungszeit, sind auszugleichen. Auch 
die sich daraus ergebenden beruflichen Verzögerungen sind angemessen auszugleichen. 
(9) § 4 Abs. 1, 2, 4 und 5 gilt für Beamte entsprechend. 
(10) Die Einstellung als Beamter darf wegen der Einberufung zum Grundwehrdienst oder zu einer 
Wehrübung nicht verzögert werden. Wird ein Soldat während des Grundwehrdienstes oder einer 
Wehrübung eingestellt, so sind die Absätze 1, 2 und 4 bis 9 entsprechend anzuwenden. 
(11) Die Absätze 1, 2 und 4 bis 10 gelten für Richter entsprechend. 
 
§ 10 Freiwillige Wehrübungen 
Wird der Wehrpflichtige zu einer Wehrübung auf Grund freiwilliger Verpflichtung (§ 4 Abs. 3 Satz 1 
und 2 des Wehrpflichtgesetzes) einberufen, so gelten die §§ 1 bis 4 und 6 bis 9 nur, soweit diese 
Wehrübung allein oder zusammen mit anderen freiwilligen Wehrübungen im Kalenderjahr nicht länger 
als sechs Wochen dauert. 
 
§ 11 
(weggefallen) 
 
§ 11a Bevorzugte Einstellung in den öffentlichen Dienst 
(1) Bewirbt sich ein Soldat oder entlassener Soldat bis zum Ablauf von sechs Monaten nach 
Beendigung des Grundwehrdienstes um Einstellung in den öffentlichen Dienst, so hat er Vorrang vor 
gesetzlich nicht bevorrechtigten Bewerbern gleicher Eignung. Das Gleiche gilt für Wehrpflichtige, die 
im Anschluss an den Grundwehrdienst eine für den künftigen Beruf im öffentlichen Dienst 
vorgeschriebene, über die allgemeinbildende Schulbildung hinausgehende Ausbildung ohne 
unzulässige Überschreitung der Regelzeit durchlaufen, wenn sie sich innerhalb von sechs Monaten 
nach Abschluss dieser Ausbildung um Einstellung bewerben. 
 (2) Haben sich die Anforderungen an die fachliche Eignung für die Einstellung in den öffentlichen 
Dienst für Wehrpflichtige im Sinne des Absatzes 1 Satz 2 während der wehrdienstbedingten 
Verzögerung ihrer Bewerbung um Einstellung erhöht, so ist der Grad ihrer fachlichen Eignung nach 
den Anforderungen zu prüfen, die zu einem Zeitpunkt bestanden haben, zu dem sie sich ohne den 
Grundwehrdienst hätten bewerben können. Führt die Prüfung zu dem Ergebnis, dass ein 
Wehrpflichtiger ohne diese Verzögerung eingestellt worden wäre, kann er vor Bewerbern ohne 
Grundwehrdienst eingestellt werden. Die Zahl der Stellen, die Wehrpflichtigen in einem 



Einstellungstermin vorbehalten werden kann, bestimmt sich nach dem zahlenmäßigen Verhältnis der 
Bewerber mit wehrdienstbedingter Verzögerung zu denjenigen, bei denen eine solche nicht vorliegt; 
Bruchteile von Stellen sind zugunsten der Wehrpflichtigen aufzurunden. 
 
§ 12 Anrechnung der Wehrdienstzeit und der Zeit einer Berufsförderung bei 
Einstellung entlassener Soldaten 
(1) Wird ein entlassener Soldat im Anschluss an den Grundwehrdienst oder an eine Wehrübung als 
Arbeitnehmer eingestellt, gilt § 6 Abs. 2 bis 4, nachdem er sechs Monate lang dem Betrieb oder der 
Verwaltung angehört. Das Gleiche gilt für Wehrpflichtige, die im Anschluss an den Grundwehrdienst 
oder eine Wehrübung eine für den künftigen Beruf als Arbeitnehmer förderliche, über die allgemein 
bildende Schulbildung hinausgehende Ausbildung ohne unzulässige Überschreitung der Regelzeit 
durchlaufen und im Anschluss daran als Arbeitnehmer eingestellt werden. In einer betrieblichen oder 
überbetrieblichen Altersversorgung beschränkt sich eine Anrechnung nach Satz 1 auf die 
Berücksichtigung bei den Unverfallbarkeitsfristen nach dem Betriebsrentengesetz. Ist dem Soldaten 
infolge einer Wehrdienstbeschädigung nach Entlassung aus der Bundeswehr auf Grund des 
Soldatenversorgungsgesetzes Berufsumschulung oder Berufsfortbildung gewährt worden, so wird 
auch die hierfür erforderliche Zeit auf die Berufs- und Betriebszugehörigkeit oder als Dienst- und 
Beschäftigungszeit angerechnet. 
(2) Die Besoldungsgesetze regeln unter Berücksichtigung des § 9 Abs. 7 und 11 die Anrechnung der 
Wehrdienstzeit auf das Besoldungsdienstalter für entlassene Soldaten, die nach dem  
Grundwehrdienst oder nach einer Wehrübung als Beamter oder Richter eingestellt werden. Bei 
Einstellung als Beamter oder Richter des Bundes gilt Satz 1 mit der Maßgabe, dass an die Stelle des 
Besoldungsdienstalters die Erfahrungszeit tritt. 
(3) Bewirbt sich ein Soldat oder entlassener Soldat bis zum Ablauf von sechs Monaten nach 
Beendigung des Grundwehrdienstes oder einer Wehrübung um Einstellung als Beamter und wird er in 
den Vorbereitungsdienst eingestellt, so gelten Absatz 2 und § 9 Abs. 8 Satz 4 entsprechend. 
(4) Absatz 3 gilt entsprechend für einen Arbeitnehmer, dessen Ausbildung für ein späteres 
Beamtenverhältnis durch eine festgesetzte mehrjährige Tätigkeit im Arbeitsverhältnis an Stelle des 
sonst vorgeschriebenen Vorbereitungsdienstes durchgeführt wird. 
 
§ 13 Anrechnung des Wehrdienstes im späteren Berufsleben 
(1) Die Zeit des Grundwehrdienstes und der Wehrübungen wird auf die bei der Zulassung zu 
weiterführenden Prüfungen im Beruf nachzuweisende Zeit einer mehrjährigen Tätigkeit nach der 
Lehrabschlussprüfung angerechnet, soweit eine Zeit von einem Jahr nicht unterschritten wird. 
(2) Beginnt ein entlassener Soldat im Anschluss an den Grundwehrdienst oder eine Wehrübung eine 
für den künftigen Beruf als Beamter oder Richter über die allgemein bildende Schulbildung 
hinausgehende vorgeschriebene Ausbildung (Hochschul-, Fachhochschul-, Fachschul- oder andere 
berufliche Ausbildung) oder wird diese durch den Grundwehrdienst oder durch Wehrübungen 
unterbrochen, so gelten für Beamte § 9 Abs. 8 Satz 4 und § 12 Abs. 2, für Richter § 9 Abs. 11 und § 
12 Abs. 2 entsprechend, wenn er sich bis zum Ablauf von sechs Monaten nach Abschluss der 
Ausbildung um Einstellung als Beamter oder Richter bewirbt und auf Grund dieser Bewerbung 
eingestellt wird. 
(3) Für einen Arbeitnehmer, dessen Ausbildung für ein späteres Beamtenverhältnis durch eine 
festgesetzte mehrjährige Tätigkeit im Arbeitsverhältnis an Stelle des sonst vorgeschriebenen 
Vorbereitungsdienstes durchgeführt wird, gelten § 9 Abs. 8 Satz 4 und § 12 Abs. 2 entsprechend. 
 

Zweiter Abschnitt 
Meldung bei den Erfassungsbehörden und 
Wehrersatzbehörden 
 
§ 14 Weiterzahlung des Arbeitsentgelts 
 (1) Wird ein Arbeitnehmer nach Maßgabe des Wehrpflichtgesetzes von der Erfassungsbehörde oder 
einer Wehrersatzbehörde aufgefordert, sich persönlich zu melden oder vorzustellen, so hat der 
Arbeitgeber für die ausfallende Arbeitszeit das Arbeitsentgelt weiterzuzahlen. 
(2) Der Arbeitnehmer hat die Ladung unverzüglich seinem Arbeitgeber vorzulegen. 
(3) Die Absätze 1 und 2 gelten entsprechend für den Arbeitnehmer, der zu Dienstleistungen nach dem 
Vierten Abschnitt des Soldatengesetzes herangezogen werden soll. 
 

Dritter Abschnitt 



Alters- und Hinterbliebenenversorgung 
 

… 
 

Vierter Abschnitt 
Schlußvorschriften 
 
§ 15 Begriffsbestimmungen 
(1) Arbeitnehmer im Sinne dieses Gesetzes sind Arbeiter und Angestellte sowie die zu ihrer 
Berufsausbildung Beschäftigten. 
(2) Öffentlicher Dienst im Sinne dieses Gesetzes ist die Tätigkeit im Dienst des Bundes, eines Landes, 
einer Gemeinde (eines Gemeindeverbandes) oder anderer Körperschaften, Anstalten und Stiftungen 
des öffentlichen Rechts oder der Verbände von solchen; ausgenommen ist die Tätigkeit bei öffentlich-
rechtlichen Religionsgesellschaften oder ihren Verbänden. 
 
§ 16 Sonstige Geltung des Gesetzes 
(1) Dieses Gesetz gilt auch im Falle des unbefristeten Wehrdienstes im Spannungs- oder 
Verteidigungsfall mit der Maßgabe, dass die Vorschriften über Wehrübungen anzuwenden sind. 
(2) Dieses Gesetz gilt auch im Falle des sich an den Grundwehrdienst anschließenden freiwilligen 
zusätzlichen Wehrdienstes (§ 6b des Wehrpflichtgesetzes) mit der Maßgabe, dass die Vorschriften 
über den Grundwehrdienst anzuwenden sind. 
(3) Dieses Gesetz gilt auch im Falle des freiwilligen Wehrdienstes in besonderer Auslandsverwendung 
(§ 6a des Wehrpflichtgesetzes) mit der Maßgabe, dass die Vorschriften über Wehrübungen 
entsprechend anzuwenden sind. § 10 findet keine Anwendung. 
(4) Dieses Gesetz ist ferner anzuwenden auf Arbeits- und Dienstverhältnisse von Personen, die zu 
Dienstleistungen nach dem Vierten Abschnitt des Soldatengesetzes herangezogen werden, mit der 
Maßgabe, dass die Vorschriften über Wehrübungen entsprechend anzuwenden sind. Absatz 3 Satz 2 
gilt mit Ausnahme von Übungen (§ 61 des Soldatengesetzes) entsprechend. 
(5) Dieses Gesetz gilt auch im Falle der Hilfeleistung im Innern (§ 6c des Wehrpflichtgesetzes) und der 
Hilfeleistung im Ausland (§ 6d des Wehrpflichtgesetzes) mit der Maßgabe, dass die Vorschriften über 
Wehrübungen entsprechend anzuwenden sind. Absatz 3 Satz 2 gilt entsprechend. 
 (6) § 1 Abs. 1, 3 und 4 und die §§ 2 bis 8 dieses Gesetzes gelten auch für in Deutschland 
beschäftigte Ausländer, wenn diese in ihrem Heimatstaat zur Erfüllung ihrer dort bestehenden 
Wehrpflicht zum Wehrdienst herangezogen werden. Dies gilt nur für Ausländer, die Staatsangehörige 
der Vertragsparteien der Europäischen Sozialcharta vom 18. Oktober 1961 (BGBl. 1964 II S. 1262) 
sind und die ihren rechtmäßigen Aufenthalt in Deutschland haben. 
(7) Dieses Gesetz gilt auch im Falle des freiwilligen Wehrdienstes nach Abschnitt 7 des 
Wehrpflichtgesetzes mit der Maßgabe, dass die Vorschriften über den Grundwehrdienst anzuwenden 
sind. 
 
§ 16a Wehrdienst als Soldat auf Zeit 
(1) Dieses Gesetz gilt auch im Falle des Wehrdienstes als Soldat auf Zeit 
1. für die zunächst auf sechs Monate festgesetzte Dienstzeit, 
2. für die endgültig auf insgesamt nicht mehr als zwei Jahre festgesetzte Dienstzeit 
mit der Maßgabe, dass die für den Grundwehrdienst der Wehrpflichtigen geltenden Vorschriften 
anzuwenden sind, ausgenommen § 9 Abs. 8 Satz 3, §§ 14a und § 14b. 
(2) In den Fällen des Absatzes 1 Nr. 1 und 2 sind § 125 Abs. 1 Satz 1 des 
Beamtenrechtsrahmengesetzes oder § 31 Abs. 1 Nr. 2 des Bundesbeamtengesetzes und § 22 Abs. 2 
Satz 1 des Beamtenstatusgesetzes nicht anzuwenden. 
(3) (weggefallen) 
(4) Wird die Dienstzeit auf insgesamt mehr als zwei Jahre festgesetzt, so ist der Arbeitgeber durch die 
zuständige Dienststelle der Streitkräfte unverzüglich zu benachrichtigen. Das Gleiche gilt, wenn ein 
Wehrpflichtiger während des Grundwehrdienstes zum Soldaten auf Zeit ernannt wird. 
(5) Die Absätze 1 bis 4 gelten entsprechend im Falle einer Verlängerung der Dienstzeit nach Absatz 1 
aus zwingenden Gründen der Verteidigung (§ 54 Abs. 3 des Soldatengesetzes). 
 
§ 17 Übergangsvorschrift 



(1) Für Anspruchsberechtigte, die vor dem 1. Januar 1990 als Soldat eingestellt worden sind, bleiben 
die Vorschriften des § 14a Abs. 4, des § 14b Abs. 1 und 2 sowie des § 16a Abs. 1 in der bis dahin 
geltenden Fassung maßgebend. 
(2) Auf Bundesbeamte, denen mit der Begründung eines Beamtenverhältnisses auf Probe nicht 
gleichzeitig ein Amt verliehen wird, sind § 9 Abs. 8 Satz 4 bis 6, § 12 Abs. 3 und § 13 Abs. 2 und 3 in 
der bis zum 11. Februar 2009 geltenden Fassung anzuwenden. 
(3) Bis zum Inkrafttreten von Vorschriften, die der Vorgabe des § 9 Abs. 8 Satz 4 Rechnung tragen, im 
jeweiligen Dienstrecht sind § 9 Abs. 8 Satz 4 bis 6 und Abs. 11, § 12 Abs. 3 und § 13 Abs. 2 und 3 in 
der bis zum 31. März 2009 geltenden Fassung anzuwenden. 


